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Kommentar zur neuen Verordnung iiber die Heimaufsicht im Kanton Thurgau

Fortschritt -

und weiterhin offene Fragen

W Markus Eisenring, Fachbereichsleiter Kinder und Jugendliche

Die Fachkonferenz Kinder und
Jugendliche von Curaviva hat in der
Juni-Nummer der Fachzeitschrift
Stellung genommen zum Tétungsde-
likt in einem Kleinheim in Guittingen
(TG). Hier ein Abschnitt aus der
Stellungnahme:

«Gemiss Kurt Knecht, stv. General-

sekretar des Thurgauer Departe-
ments fiir Justiz und Sicherheit, gibt es im Kanton Thurgau
keine allgemein verbindlichen Vorschriften beztiglich
Betreuungsverhaltnissen in einem Heim. Es werde, bevor
man die Bewilligung erteile, jeder Einzelfall angeschaut. Aus
Sicht von Curaviva Schweiz sind das fiir den Ruf des Heimwe-
sens inakzeptable Verhiltnisse, 6ffnen sie doch willkiirlichen,
personen- oder finanz- statt qualititsorientierten Entscheiden,
Tir und Tor.»

Am 23. November 2005 hat die Heimkommission des Kantons
Thurgau eine neue Verordnung des Regierungsrates iiber die
Heimaufsicht, die nun am 1. Januar in Kraft getreten ist, an die
Heime aller Sparten im Kanton versandt. Auf Seite 2 der
Erlduterungen zur neuen Verordnung findet man den Ausloser
fur dieses Vorgehen:

«Das bisherige Recht wies der Heimkommission die Rolle
eines eigentlichen Aufsichtsorgans zu. ... Diese Stellung
widerspricht nun aber der Tatsache, dass die Heimkommis-
sion tiber keine formellen Entscheidungskompetenzen
verfugt. ... Dieser Widerspruch ist in jiingerer Vergangenheit
bei der Handhabung einzelner Fille zu Tage getreten und hat

auch in den Medien Ausdruck gefunden.»

Das Tempo, mit dem die thurgauische Regierung auf die
«einzelnen Fille» reagiert und sich um neue Losungen bemiiht
hat, verdient Anerkennung. Gewiss kénnte man einwenden,
dass ohne diese Vorfille, verbunden mit dem Druck der Medien,
nichts unternommen worden wdre. Andererseits ist das nun mal
die uibliche politische Mechanik.

Die vorliegende Verordnung fasst verschiedene bisher geltende
Richtlinien zur Heimaufsicht zusammen und enthdlt wichtige

neue Elemente, unter anderem:

— Der Heimbegriff wird umfassend definiert. Wer mehr als vier
Personen fiir die Dauer von mindestens fiinf Tagen pro Woche
aufnimmt und betreut, benétigt eine kantonale Heimbewilli-
gung.

— Die Bewilligungsvoraussetzungen sind detailliert aufgefiihrt.
— Die Verantwortunyg fiir die direkte Heimaufsicht wird den
betreffenden Departementen ausdriicklich zugewiesen. Die
bisherige Heimkommission bleibt als Expertengremium
bestehen, steht den Aufsichtsinstanzen aber nur noch beratend
zur Seite.

— Alle Heime werden neu verpflichtet, ein (internes) Qualitqits-
management zur Qualitdtssicherung zu betreiben.

— Die Rechtsstellung der betreuten Personen orientiert sich am
Normalitdtsprinzip. Das Beschwerdeverfahren ist klar geregelt.
— Der Ablauf der kantonalen Aufsicht wird unter dem Begriff

«Audits» prdzise beschrieben.

Ohne Zweifel bedeutet die neue Verordnung, verglichen mit
dem bisherigen Zustand, einen Fortschritt. Bezug nehmend auf
unsere Stellungnahme vom Juni 2005 bleibt aber eine zentrale
Frage offen: Verordnung wie Erlduterungen verzichten darauf,
itber allgemein formulierte Qualitditsforderungen hinauszuge-
hen. Was bedeutet dies fur die Kinder- und Jugendheime
konkret? «Nachweis iiber Personal in gentigender Anzahl und
in einer mit Bezug auf Funktion und Art des Heims angemes-
senen Ausbildung» oder «Die Fithrungspersonen sind fiir die
Gewdhrleistung der Qualitat der Pflege und Betreuung ...
verantwortlich» ? Skeptisch stimmt zudem folgende Formulie-
rung in den Erlduterungen zur kantonalen Aufsicht:

«Dabei gelten fiir die Qualitat hohe Anforderungen; diese
haben aber den betrieblichen Méglichkeiten und der Verhalt-
nismdssigkeit (u.a. mit Blick auf die finanziellen Moglichkei-

ten) Rechnung zu tragen.»

Es ist aus Sicht von Curaviva notwendig, dass kantonale Heim-
Aufsichtsinstanzen die Betreuungsdichte, bezogen auf einen
bestimmten Betreuungsauftrag, oder das Verhdltnis zwischen
(wie?) fachspezifisch ausgebildeten und nicht ausgebildeten
Mitarbeitenden mittels konkreter Vorgaben respektive Mini-
malstandards festlegen. i



	Kommentar zur neuen Verordnung über die Heimaufsicht im Kanton Thurgau : Fortschritt - und weiterhin offene Fragen

